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Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2000-2015 des Gemeindeverwal-
tungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen in Teilbereichen 
10. FNP-Änderung 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für Ihr Schreiben sowie der Bereitstellung der Verfahrensunterlagen bedanken wir 
uns. 
 
In den genannten Änderungsbereichen sind Gashochdruck (HGD), sowie Gas-
versorgungsanlagen (VGM/VG)) der Netze BW GmbH und der Gasnetzgesell-
schaft Winnenden mbH vorhanden. 
Grundsätzlich müssen die örtlichen Versorgungsnetze den baulichen Entwicklun-
gen angepasst bzw. erweitert werden. Sofern im Bereich unserer Leitungsanlagen 
Bauflächen bzw. sonstige Planungen ausgewiesen werden, bitten wir zu berück-
sichtigen, dass aus sicherheits- und betriebstechnischen Gründen Gasleitungen 
Schutzstreifen erfordern, sowie eine Bebauung bzw. eine Nutzung im Schutzbe-
reich dieser Leitungsanlagen nicht, bzw. nur in beschränkter Weise und nur im 
Einvernehmen mit dem Netzbetreiber erfolgen kann. Der Schutzstreifen erstreckt 
sich auf eine Breite von 3,0 m (HGD), sowie 2,0 m (VGM/VG) jeweils rechts und 
links der Leitungsachse. Innerhalb dieser Bereiche sind gewisse Auflagen zum 
Schutz und hinsichtlich der Zugänglichkeit der Leitungen zu beachten. (z.B. die 
Leitungstrassen einschließlich des Schutzstreifens sind von Überbauungen und 
Bäumen freizuhalten.) 
Detaillierte Stellungnahmen über Gasnetzerweiterungen für die ausgewiesenen 
Flächen (Änderungen) werden wir im Zuge der einzelnen Bebauungsplanverfahren 
abgeben. 
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Wir weisen darauf hin, dass beauftragte Bauunternehmen verpflichtet sind, unmit-
telbar vor Aufnahme von Tiefbauarbeiten aktuelle Planunterlagen bei der zustän-
digen Auskunftstelle der Netze BW GmbH, Stuttgarter Straße 80-84, 71083 Her-
renberg, Tel.: 07032 13 233, Fax: 0721 9142 1369, Email: leitungsauskunft-
mitte@netze-bw.de anzufordern bzw. sich solche zu beschaffen.  
Weitere Anregungen oder Bedenken liegen von unserer Seite aus nicht vor. 

Freundliche Grüße 
 
Netze BW GmbH 
 
 
 
i. A. Sibylle Hentschel 


